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Nennung

(für das 3. Trakehner-Rennen in MA-Seckenheim am 26.09.2010)

Pferdename:
  ....................... geb.: ............... Lebensnummer: ....................................

Vater: ...............................  

Mutter: .................................. 

           Bisher vorgestellt:    Viels. ( ) -  Spr. ( ) – Dressur ( ) - Distanz ( ) – Freizeit ( )
Pferdebesitzer:   
.................................................


Ort: 
.............................  Straße: .................................  Tel.: ...........................
Reiter:

........................................
Alter:     ............  ggf. Ausweis vorlegen

Ort:
.............................  Straße: .................................  Tel.: ...........................
Die Reiterin/der Reiter muß über ausreichende reiterliche Fähigkeiten verfügen. Bei unter 18 jährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 

Nenngeld ist bar( ),per Verrechnungsscheck( ) oder per Überweisung( ) zu entrichten
Das gemeldete Pferd ist vierhufig beschlagen und ohne Stollen.

Nachweis über:
- ordnungsgemäße Impfung gegen seuchenhaften  Husten 
  (Grundimmunisierung mit entsprechenden 

  Wiederholungsimpfungen) 
 


- gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung




- Equidenpass wird am Renntag vorgelegt



- Abstammungsnachweis (Trakehner)

 


- Unfallversicherung des Reiters




- ggf. Nachweis vom Reitpaß oder sonstige Bescheinigung
Die Reiterin/der Reiter muß für das Rennen entsprechende Rennkleidung inklusive Reitstiefel, sowie eine Sturzkappe mit Kinnriemen gemäß Rennordnung tragen. Sicherheitsweste ist Pflicht.

Sporen und Peitsche sind verboten, ebenso das Schlagen mit den Zügeln.

Dieses Rennen steht unter der Aufsicht  des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen und des Verbandes Südwestdeutscher Rennvereine e.V. 

Die Rennleitung entscheidet bei Differenzen, wie z.B. Protestverfahren (80,- €) endgültig.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Krankheiten und Schäden, die Pferden, Pferdebesitzern, Reitern und Zuschauern während der Veranstaltung zustoßen oder von diesen verursacht werden. Desgleichen die Haftung für Diebstähle, Feuer und sonstige Beschädigungen.

Mit der geleisteten Unterschrift werden die Besonderen Bedingungen anerkannt.

Eine Nichtanerkennung der Bedingungen führt zum Ausschluß.

...................................................  ....................................      .......................................
Ort, Datum



Unterschrift


ggf. gesetzl.Vertreter
(ausgefüllt mit Nachweisen an info@trakehner-friedrich.de mailen oder an +49 (0) 72 75 – 12 08 faxen oder per Post.
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